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Herrn Abgeordneten Marc Vallendar (AfD) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei – G Sen – 

 

 

 

 

A n t w o r t  

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/14015 

vom 23. November 2022 

über Spürhundeeinsatz in Berliner Justizvollzugsanstalten 

________________________________________________________________________________________ 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:  
 

1. Wie oft wurden Spürhunde für Haftraumkontrollen in Berliner Justizvollzugsanstalten seit 2019 eingesetzt. 

Bitte monatlich aufschlüsseln. 

Zu 1.: Regelhaft werden im Berliner Justizvollzug pro Jahr insgesamt sechsundvierzig Spür-

hundeeinsätze aufgeteilt auf alle Justizvollzugsanstalten und die Jugendarrestanstalt Ber-

lin-Brandenburg angestrebt. Hierbei handelt es sich um umfangreichere Kontrollmaßnah-

men, die sowohl einzelne Hafträume als auch ganze Stationen oder andere Bereiche wie 

Arbeitsbetriebe umfassen. 

 

Nachstehender Tabelle sind die Spürhundeeinsätze unter Beteiligung der Berliner Polizei 

und des Zolls in den Berliner Justizvollzugsanstalten und der Jugendarrestanstalt Berlin-

Brandenburg zu entnehmen.  

 

Monat 2019 2020 2021 

2022 

bis einschließ-

lich Oktober  

Januar 5 3 1 1 

Februar 5 5 1 4 

März 4 3 6 5 



2 

April 5 0 3 5 

Mai 3 0 5 5 

Juni 4 0 5 7 

Juli 2 4 6 4 

August 1 2 2 2 

September 9 7 4 5 

Oktober 1 6 7 7 

November 6 8 5  

Dezember 1 4 1  

Gesamt 46 42 46 45 

 
2. Wie schätzt der Senat die Erfolgsquote der Spürhunde im Gegensatz zu Durchsuchungen von Menschen 

ein? 

Zu 2.: Der Einsatz von Spürhunden in Berliner Justizvollzugsanstalten und der Jugendar-

restanstalt Berlin-Brandenburg ist fester Bestandteil der vielfältigen Maßnahmen, um Be-

täubungsmittel oder Datenträger zu finden und sicherzustellen. Dadurch werden die zahl-

reichen regelmäßigen und unregelmäßigen Kontrollen durch die Mitarbeitenden ergänzt. 

Insgesamt wird der zielgerichtete Einsatz von Spürhunden im Berliner Justizvollzug als posi-

tiv bewertet. 

3. Welche Drogenfunde können explizit mit dem Einsatz von Spürhunden in den Jahren seit 2019 in Verbin-

dung gebracht werden? Bitte die Funde in geeigneten Maßangaben und Zeiträumen angeben  

Zu 3.: Eine gesonderte statistische Erfassung von Drogenfunden im Rahmen von Spürhun-

deeinsätzen wird nicht vorgenommen.  

4. Wie viele Diensthunde gibt es aktuell in den Berliner Justizvollzugsanstalten bzw. bei der Polizei Berlin?  

 

Zu 4.: Die Polizei Berlin verfügt über 91 Diensthunde, davon befinden sich 12 Diensthunde 

in der Ausbildung. Die Berliner Justizvollzugsanstalten verfügen über keine eigenen Dienst-

hunde. 

 
 

Berlin, den   6. Dezember 2022 

 

In Vertretung 

 

Dr. Ibrahim Kanalan 
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